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Erwägungen
E. 2
Â Â Â Â Â  Gegen die VerfÃ¼gung der IV-Stelle liess die Versicherte am 7. Oktober 2009 Beschwerde (Urk. 1) erheben und beantragen, es seien weitere medizinische AbklÃ¤rungen vorzunehmen, es sei ihr eine Rente der EidgenÃ¶ssischen Invalidenversicherung auszurichten und es sei ein zweiter Schriftenwechsel anzuordnen. Schliesslich liess sie die unentgeltliche ProzessfÃ¼hrung beantragen. Die IV-Stelle schloss in ihrer Vernehmlassung vom 30. Oktober 2009 (Urk. 7) auf Abweisung der Beschwerde.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Mit VerfÃ¼gung vom 3. November 2009 wurde der BeschwerdefÃ¼hrerin die unentgeltliche ProzessfÃ¼hrung gewÃ¤hrt (Urk. 9).
Â Â Â Â Â Â Â Â  Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hielt die BeschwerdefÃ¼hrerin an ihren AntrÃ¤gen fest (Urk. 11), die Beschwerdegegnerin verzichtete auf eine weitere Stellungnahme (Urk. 14).
Â Â Â Â Â Â Â Â  Auf die AusfÃ¼hrungen der Parteien und die eingereichten Unterlagen ist, soweit fÃ¼r die Entscheidfindung erforderlich, in den ErwÃ¤gungen einzugehen.
Das Gericht zieht in ErwÃ¤gung:
1.
1.1Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit dauernde ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die InvaliditÃ¤t kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 IVG). ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). FÃ¼r die Beurteilung des Vorliegens einer ErwerbsunfÃ¤higkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigung zu berÃ¼cksichtigen. Eine ErwerbsunfÃ¤higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht Ã¼berwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG).
1.2Â Â Â Â  Die massgeblichen Rentenabstufungen geben bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente und bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG).
1.3Â Â Â Â  Bei erwerbstÃ¤tigen Versicherten ist der InvaliditÃ¤tsgrad gemÃ¤ss Art. 16 ATSG in Verbindung mit Art. 28a Abs. 1 IVG aufgrund eines Einkommensvergleichs zu bestimmen. Dazu wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der InvaliditÃ¤t und nach DurchfÃ¼hrung der medizinischen Behandlung und allfÃ¤lliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare TÃ¤tigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen kÃ¶nnte (sog. Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen kÃ¶nnte, wenn sie nicht invalid geworden wÃ¤re (sog. Valideneinkommen). Der Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, dass die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen ziffernmÃ¤ssig mÃ¶glichst genau ermittelt und einander gegenÃ¼bergestellt werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der InvaliditÃ¤tsgrad bestimmen lÃ¤sst (allgemeine Methode des Einkommensvergleichs; BGE 130 V 349 Erw. 3.4.2 mit Hinweisen).
1.4Â Â Â Â  FÃ¼r den Einkommensvergleich sind die VerhÃ¤ltnisse im Zeitpunkt des (hypothetischen) Beginns des Rentenanspruchs massgebend, wobei Validen- und Invalideneinkommen auf zeitidentischer Grundlage zu erheben und allfÃ¤llige rentenwirksame Ã�nderungen der Vergleichseinkommen bis zum VerfÃ¼gungserlass zu berÃ¼cksichtigen sind.
1.5Â Â Â Â  Um den InvaliditÃ¤tsgrad bemessen zu kÃ¶nnen, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ã¤rztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur VerfÃ¼gung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ã�rztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezÃ¼glich welcher TÃ¤tigkeiten die versicherte Person arbeitsunfÃ¤hig ist (BGE 125 V 261 Erw. 4). Im Weiteren sind die Ã¤rztlichen AuskÃ¼nfte eine wichtige Grundlage fÃ¼r die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der versicherten Person noch zugemutet werden kÃ¶nnen (BGE 125 V 261 Erw. 4 mit Hinweisen; AHI 2002 S. 70 Erw. 4b/cc).
1.6Â Â Â Â  Das Sozialversicherungsgericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und alle Beweismittel objektiv zu prÃ¼fen, unabhÃ¤ngig davon, von wem sie stammen, und danach zu entscheiden, ob sie eine zuverlÃ¤ssige Beurteilung des strittigen Leistungsanspruches gestatten. Insbesondere darf es beim Vorliegen einander widersprechender medizinischer Berichte den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu wÃ¼rdigen und die GrÃ¼nde anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt (ZAK 1986 S. 188 Erw. 2a). Hinsichtlich des Beweiswertes eines Ã¤rztlichen Gutachtens ist im Lichte dieser GrundsÃ¤tze entscheidend, ob es fÃ¼r die Beantwortung der gestellten Fragen umfassend ist, auf den erforderlichen allseitigen Untersuchungen beruht, die geklagten Beschwerden berÃ¼cksichtigt und sich mit diesen sowie dem Verhalten der untersuchten Person auseinander setzt - was vor allem bei psychischen Fehlentwicklungen nÃ¶tig ist -, in Kenntnis der und gegebenenfalls in Auseinandersetzung mit den Vorakten abgegeben worden ist, ob es in der Darlegung der medizinischen ZustÃ¤nde und ZusammenhÃ¤nge einleuchtet, ob die Schlussfolgerungen der medizinischen Experten in einer Weise begrÃ¼ndet sind, dass die rechtsanwendende Person sie prÃ¼fend nachvollziehen kann, ob der Experte oder die Expertin nicht auszurÃ¤umende Unsicherheiten und Unklarheiten, welche die Beantwortung der Fragen erschweren oder verunmÃ¶glichen, gegebenenfalls deutlich macht (BGE 134 V 231 Erw. 5.1; 125 V 352 Erw. 3a, 122 V 160 Erw. 1c; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, S. 30 f.; derselbe in H. Fredenhagen, Das Ã¤rztliche Gutachten, 3. Aufl. 1994, S. 24 f.).
2.Â Â Â Â Â Â
2.1Â Â Â Â  Streitig und zu prÃ¼fen ist der Anspruch der BeschwerdefÃ¼hrerin auf eine Invalidenrente.
2.2Â Â Â Â  Die IV-Stelle begrÃ¼ndete die Ablehnung des Leistungsbegehrens damit, bei der BeschwerdefÃ¼hrerin bestehe gestÃ¼tzt auf die medizinischen Unterlagen, insbesondere das Gutachten von Dr. Z.___, eine lediglich geringfÃ¼gige EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit von 10 % aufgrund einer erhÃ¶hten ErmÃ¼dbarkeit. Dies ergebe eine zumutbare ArbeitsfÃ¤higkeit von 90 % fÃ¼r alle TÃ¤tigkeiten und damit keinen rentenbegrÃ¼ndenden InvaliditÃ¤tsgrad.
2.3Â Â Â Â  Dem hÃ¤lt die BeschwerdefÃ¼hrerin entgegen, dass Dr. Z.___ und der behandelnde Psychiater Dr. A.___ grundsÃ¤tzlich zu den gleichen Diagnosen gelangen, diese jedoch stark divergierend bewerten, weshalb eine erneute Begutachtung notwendig sei.
3.Â Â Â Â Â Â
3.1Â Â Â Â  Der BeschwerdefÃ¼hrerin wurden vom Gutachter Dr. Z.___ wie auch vom behandelnden Psychiater Dr. A.___ das Vorliegen einer ZwangsstÃ¶rung mit Zwangsgedanken (ICD-10 F42.0) sowie eine Agoraphobie mit Panikattacken (ICD-10 F40.01) attestiert (Urk. 8/29 und Urk. 8/48). DarÃ¼ber hinaus stellte Dr. Z.___ eine Akzentuierung der PersÃ¶nlichkeit mit histrionischen und narzisstischen ZÃ¼gen (ICD-10 Z73.1) fest, ohne dem jedoch eine Auswirkung auf die ArbeitsfÃ¤higkeit beizumessen. WÃ¤hrend Dr. Z.___ auf eine ArbeitsunfÃ¤higkeit von 10 % schloss, erachtete Dr. A.___ die BeschwerdefÃ¼hrerin als zu 80 % arbeitsunfÃ¤hig.
3.2Â Â Â Â
3.2.1Â Â  Diese Diskrepanz ist derart erheblich, dass es nicht mÃ¶glich ist, aufgrund der vorliegenden Unterlagen einzig auf die eine oder die andere EinschÃ¤tzung abzustellen.
3.2.2Â Â  Der Bericht von Dr. A.___ enthÃ¤lt den Hinweis, dass gerade die Zwangs-gedanken, gepaart mit einem Perfektionismus, dazu fÃ¼hrten, dass die BeschwerdefÃ¼hrerin nach kurzer Zeit an einer Arbeitsstelle Ã¼berfordert sei. Aus Angst, ihren eigenen und/oder den Anforderungen der Arbeit nicht gerecht werden zu kÃ¶nnen, kÃ¼ndige sie jede Anstellung nach relativ kurzer Zeit. Dies ist denn auch durch die Akten gestÃ¼tzt. Allerdings kann die von ihm attestierte ArbeitsunfÃ¤higkeit von 80 % aufgrund seines Berichts vom 1. April 2009 nicht vollumfÃ¤nglich nachvollzogen werden.
3.2.3Â Â  DemgegenÃ¼ber zeigt sich, dass Dr. Z.___ davon ausging, die BeschwerdefÃ¼hrerin habe sich, nachdem sie die BÃ¼rolehre absolviert hatte, im Berufsleben als BÃ¼roangestellte etabliert. Dies sei ihr gelungen, da die ZwangsstÃ¶rung, vorwiegend Zwangsgedanken, nicht stark ausgeprÃ¤gt sei (Urk. 8/29 S. 29).
Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Akten zeigen jedoch, dass keineswegs davon gesprochen werden kann, dass sich die BeschwerdefÃ¼hrerin im Berufsleben etabliert hat. Die hohe Kadenz der Stellenwechsel wie auch die offenbar immer lÃ¤nger andauernden Phasen mit offensichtlich stetig sinkendem Einkommen in den letzten Jahren (vgl. Auszug aus dem individuellen Konto, IK-Auszug, Urk. 8/5) zeigen dies klar auf.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Weiter hielt Dr. Z.___ fest, die BeschwerdefÃ¼hrerin sei trotz der ZwangsstÃ¶rungen in der Lage, Ã¼ber einen Zeitraum von mehreren Monaten zu 100 % ohne EinschrÃ¤nkungen der LeistungsfÃ¤higkeit zu arbeiten. Einerseits lÃ¤sst sich gerade dies aufgrund der Akten fÃ¼r die letzten Jahre nicht mehr feststellen und andererseits stellt sich bei einer derartigen Feststellung die Frage, was nach einem derartigen Intervall von Â�mehreren MonatenÂ� geschieht. Damit zeigt sich, dass der ebenfalls den Akten wie auch den Schilderungen der BeschwerdefÃ¼hrerin zu entnehmende Umstand der sich abwechselnden Phasen mit intensiven TÃ¤tigkeiten mit solchen von absoluter ErschÃ¶pfung, vom Gutachter Dr. Z.___ weder gewÃ¼rdigt noch in die Beurteilung der ArbeitsfÃ¤higkeit miteinbezogen wurde.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Auch weisen die von Dr. Z.___ erhobenen subjektiven Angaben der BeschwerdefÃ¼hrerin diverse Diskrepanzen auf. So erwÃ¤hnte die BeschwerdefÃ¼hrerin anlÃ¤sslich der Begutachtung, sie sei von der B.___ als stellvertretende Chefin angestellt worden, den Arbeitszeugnissen (Urk. 8/30, S. 23 und 33) ist diesbezÃ¼glich jedoch nichts zu entnehmen. Weiter erwÃ¤hnte sie, dass sie rund fÃ¼nf Mal pro Monat im Y.___ als Sitzwache tÃ¤tig sei. Aufgrund der Angaben des Y.___ vom 19. Februar 2008 (Urk. 8/6) sowie zufolge des IK-Auszugs (Urk. 8/5) der fÃ¼r das Jahr 2007 lediglich Fr. 7'455.-- und fÃ¼r das Jahr 2008 Fr. 5'724.-- ausweist, zeigt sich jedoch, dass die BeschwerdefÃ¼hrerin nicht annÃ¤hernd 5 EinsÃ¤tze pro Monat leistete. Auf diese augenfÃ¤lligen Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der Beschwerde-fÃ¼hrerin und den tatsÃ¤chlichen Gegebenheiten ging der Gutachter Dr. Z.___ mit keinem Wort ein.
4.Â Â Â Â Â Â  Somit zeigt sich, dass der medizinische Sachverhalt ungenÃ¼gend erhoben wurde und die Sache daher an die IV-Stelle zurÃ¼ckzuweisen ist, damit sie ein verlÃ¤ssliches und umfassendes psychiatrisches Gutachten zur Feststellung der ArbeitsfÃ¤higkeit der BeschwerdefÃ¼hrerin erheben lasse.
5.Â Â Â Â Â Â  Abweichend von Art. 61 lit. a ATSG ist das Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Leistungen der Invalidenversicherung vor dem kantonalen Gericht kostenpflichtig. Die Gerichtskosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhÃ¤ngig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1 bis IVG). Die Kosten sind auf Fr. 600.-- anzusetzen und entsprechend dem Verfahrensausgang der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.
Das Gericht erkennt:
1.Â Â Â Â Â Â Â Â  In Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene VerfÃ¼gung vom 27. August 2009 aufgehoben und die Sache an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle, zurÃ¼ckgewiesen, damit diese ein umfassendes psychiatrisches Gutachten erstellen lasse.
2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 600.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der Rechtskraft zugestellt.
3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:
- Stadt ZÃ¼rich, Soziale Dienste, Rechtsdienst SOD
- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle
- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen
sowie an:
- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)
4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzustellen.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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